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Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

41/01 Sicherheitsrecht

Norm

B-VG Art130 Abs2;

SPG 1991 §65 Abs1;

Rechtssatz

Die gemäß § 65 Abs 1 zweiter Satz SPG 1991 zu tre;ende Prognoseentscheidung hinsichtlich der Frage des Begehens

weiterer gefährlicher Angri;e ist jedenfalls auch dann zu tre;en, wenn lediglich der Verdacht der Begehung eines

solchen Angri;es vorliegt. Auch in einem solchen Verdachtsfall müssen die Ermessenskriterien - hiebei kommt

insbesondere der Frage, ob sich aus der Art des vermutlich begangenen Deliktes eine Wiederholungsgefahr ergibt,

besondere Bedeutung zu - von der Behörde geprüft werden, um entscheiden zu können, ob von der

erkennungsdienstlichen Behandlung abgesehen werden kann.
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